
 
 

Abstimmungen und Wahlen 
 
 
Ausübung Stimmrecht 
 
Das Stimmrecht kann wie folgt ausgeübt werden: 
 
1. Briefliche Stimmabgabe 
 - ausgefüllte Stimm-/Wahlzettel in neutrales "Stimmzettelkuvert" einlegen und verschliessen; 

 - zusammen mit dem unterzeichneten Stimmrechtsausweis in das Antwortkuvert (Zustellku-
vert) legen. Bei Stimmabgabe aus dem Ausland ist das Antwortkuvert ausreichend zu frankie-
ren. 

 - Für jede stimmberechtigte Person ist ein eigenes Kuvert zu verwenden. 

 - Das Kuvert muss bis zur Schliessung der Wahl- und Abstimmungslokale am Sonntag auf der 
Gemeindeverwaltung eintreffen. Später eingehende Kuverts können nicht mehr berücksichtigt 
werden. 

 - Das Kuvert kann auch bis zur Urnenschliessung am Sonntag, 11.00 Uhr, in den Briefkasten 
beim Gemeindehaus eingeworfen werden. 

 
 Die briefliche Stimmabgabe ist ungültig,  

 a) wenn die persönliche Unterschrift der stimmberechtigten Person auf dem Stimmrechtsaus-
weis fehlt; 

 b) wenn sie von keinem Stimmrechtsausweis begleitet ist. 

 

2. Persönliche Stimmabgabe 

 an der Urne oder vorzeitig auf der Gemeindeverwaltung gemäss separaten Angaben. 

 Der Stimmrechtsausweis ist dabei zu unterzeichnen und abzugeben. 
 
3. Stimmabgabe durch Stellvertretung 

 - durch eine andere in Ihrer Gemeinde stimmberechtigte Person. 

 - Unterschreiben Sie den Stimmrechtsausweis und geben Sie diesen zusammen mit Ihren 
Wahl- und Stimmzetteln Ihrer Vertretung mit. 

 - Die stellvertretende Person muss nebst dem eigenen auch den/die anderen Stimmrechtsaus-
weis(e) abgeben. 

 Niemand darf mehr als zwei Personen vertreten. 
 
Stimm- und Wahlzettel sind persönlich und handschriftlich auszufüllen. Die unbefugte oder 
mehrmalige Teilnahme an einer Wahl oder Abstimmung ist als Wahlfälschung strafbar (Art. 
282 StGB). 
 
 
Urnenöffnungszeiten 
 
  Freitag Samstag Sonntag 

Gemeindehaus, Hochstr. 1 18.00-19.30 12.30-13.30/18.00-20.00 09.30-11.00 

Irgenhausen, Kindergarten, Dorfstr. 6  09.30-11.00 

Auslikon, Schulhaus/Pavillon, Schulhausstr. 9  10.00-11.00 

Hermatswil, Schulhaus, Hanggelerstr. 5  10.00-11.00 

Wallikon, Restaurant Alpenrösli, Höhenstr. 7  10.00-11.00 
 
Vorzeitige Stimmabgabe von Montag bis Freitag vor dem Abstimmungstag beim Einwohneramt wäh-
rend der Schalteröffnungszeiten. 


